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1. Zielgruppe und Voraussetzungen 
Junghelfer und Junghelferin in einer Jugendgruppe des THW. 

2. Aufgabenbeschreibung 
Der Junghelfer und die Junghelferin lernen in ihrer Jugendgruppe des THW 
spielend Helfen. 

3. Ausbildungsbedarf 
Allgemeine Kenntnisse und Fertigkeiten. 
Die Themen sind als Anregungen zu verstehen und somit unverbindlich. 

4. Gesamtlernziel Teil 1 
Die Jugendlichen sollen in ihrer sozialen und persönlichen Entwicklung gestärkt 
und begleitet werden. Insbesondere geht es hier um die Vermittlung sozialer 
Kompetenzen. Darunter ist zu verstehen: 

- Kooperationsfähigkeit 
- Kommunikationsfähigkeit 
- Konfliktfähigkeit 
- Empathiefähigkeit (sich in andere hineinversetzen, hineindenken) 
- Zuverlässigkeit- und Umsichtigkeit 
- Teamfähigkeit 
- Entwicklung eines Demokratieverständnisses durch aktive Mitgestal-

tung und Mitbestimmung 
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5. Tabellarische Übersicht 
Leitfaden 

„Ausbildung der Junghelfer und Junghelferinnen“,  
Themenkatalog Teil 1 
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Leitfaden Ausbildung der Junghelfer und Junghelferinnen, Themenkatalog Teil 1 

Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

1.Wanderungen Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen die 
verschiedenen Fortbew e-
gungsarten kennen und 
ihre körperliche Leistungs-
fähigkeit einschätzen ler-
nen. 

1.1 Zu Fuß 
• Wahl des richtigen Schuhwerks und Bekleidung 
• Verkehrssicherheit  
• Was nehme ich mit, was ist wichtig? 
• Wie orientiere ich mich? 
• Wie teile ich meine Kräfte ein? 
• Wo bin ich? 

   

1.2 Mit dem Fahrrad 
• Wartung und Pflege des Fahrrads   
• Verkehrssicherheit  
• Fahren als „Kolonne“  
• Was nehme ich mit, was ist wichtig? 
• Wie orientiere ich mich? 
• Wie teile ich meine Kräfte ein? 
• Wo bin ich? 

   

1.3 Mit Booten 
• Wartung und Pflege von Booten 
• Arten von Booten 
• Verhalten auf Gewässern 
• Was tun bei Unfällen auf dem Wasser? 
• Eigensicherung 
• Wie orientiere ich mich? 
• Wie teile ich meine Kräfte ein? 
• Was nehme ich mit, was ist wichtig? 
• Wie verstaue ich die Ausrüstung sicher und trocken im Boot? 

   

1.4 Verschiedene Wanderungen 
• Tagestouren mit dem Rad 
• Mehrtagestouren mit dem Rad und mit Übernachtungen in 

Jugendherbergen 
• Tagestouren mit dem Boot 
• Wanderungen in der nahen Umgebung 
• Wanderungen als Teil eines Ausfluges  
• Erlebniswanderungen mit Lerninhalten z.B. Fuchsjagden 

Kombinationen aus den Punkten 1 bis 6 
2.Besichtigungen Der Junghelfer und die 

Junghelferin sollen ihre 
Heimat kennen lernen, 
indem sie wichtige Se-
henswürdigkeiten und 
historische, kulturell be-
deutsame Orte besic htigen.

2. Im folgenden werden die groben Objektarten beschrieben, die sich 
zur Besichtigung eignen: 

• Museen  
Naturhistorisch 
Technisch 
Kunst und Musik 

• Religiöse Orte 
Kirchen 
Klöster 
Moscheen 
Synagogen 

• Einrichtungen der Medien 
Funkhäuser 
Produktionsstätten (z.B. Babelsberg) 

• Einrichtungen der politischen Ordnung 
Bundestag, Bundesrat 
Ministerien (z.B. Bundesinnenministerium) 
Landtag 
Stadtverwaltung 
Kreisverwaltung 

• Einrichtungen anderer Organisationen 
Polizeidienststellen 
Rettungsleitstellen 
Feuerwachen 
Bundesw ehreinrichtungen 
Justizvollzugsanstalten 
Krankenhäuser 

• Orte mit historischem Hintergrund 
Gedenkstätten 
Denkmäler 
Burgen 
Schlössen 

• Einrichtungen der Versorgung und des Verkehrswesens 
Flughäfen 
Rangierbahnhöfe bzw. Stellwerke 
Häfen und Schleusen 
Kraftwerke und Umspannwerke 
Wasserwerke 
Kläranlagen 
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Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

   • Produktionsstätten der Wirtschaft 
Tagebauanlagen 
Bergwerke (neu oder historisch) 

• Sonstige Besichtigungen 
Theatervorstellungen 
Konzerte, Filmvorführungen 
Freizeitparks 
Tierparks/Wildgehege 

3.Öffentlichkeitsarbeit 3.1 Pressearbeit  
• Erstellen von Presseartikeln 
• Pressegerechtes Fotografieren 
• Schreiben von Artikeln für die THW-Jugend Publikationen 
• Besuch von Fernseh- und Rundfunkanstalten 
• Drehen eines Videofilms  

 3.2 Ausstellungen, Präsentationen 
• Erstellen einer Präsentation über die THW-Jugend 
• Produktion von Flyern und sonstigen Handzetteln 
• Aufbau von Informationstafeln 

 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen den 
Umgang mit den Medien 
kennen und die Arbeit der 
THW-Jugend in der Öffent-
lichkeit vorstellen können. 

3.3 Helferwerbung 
• Informationsveranstaltungen an Schulen und in Innenstadtbe-

reichen 
• Tag der offenen Tür im Ortsverband 
• Anbieten einer THW-Jugend AG an den Schulen 
• Beteiligung am Ferienprogramm der Kommune 

  3.4 Teilnahme an öffentlichen Veranstaltungen 
• Vorstellen der THW-Jugendarbeit 
• Vorführungen wie z.B. Seilbahnbau oder Transport von Ver-

letzten 
4.Kontakt mit anderen Ju-

gendgruppen 
4.1 Gegenseitige Besuche 

• Kennen lernen anderer Jugendorganisationen wie z.B. Jugend-
rotkreuz, Jugendfeuerwehr, DLRG-Jugend, Malteser-Jugend 
usw. 

• Gemeinsame Ausbildungsveranstaltungen mit anderen 
Jugendorganisationen 

 4.2 Teilnahme an gemeinsamen Jugendlagern 
• auf kommunaler Ebene  
• auf Bezirksebene 
• bei Landeszeltlagern 
• bei Bundeszeltlagern 

 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen andere 
Jugendverbände kennen 
lernen und an gemeinsa-
men Veranstaltungen teil-
nehmen. Sie sollen bei 
gemeinsamen Aktionen 
den Kontakt zu weiteren 
Jugendgruppen intensivie-
ren.  

4.3 Sonstige gemeinsame Veranstaltungen 
• Ausflüge mit weiteren THW-Jugendgruppen und anderen 
• Jugendorganisationen  
• Gemeinsame Aktionen bei regionalen und überregionalen Fes-

ten 
• Gemeinsame Hilfsaktionen in der Kommune wie z.B. Geld-

sammelaktion für den Naturschutzbund 
5.Spiel und Sport, kamerad-

schaftliche Integration 
5.1 Spiele 

• Gesellschaftsspiele 
• Gruppenspiele 
• Geländespiele 
• Geschicklichkeitsparcours 

Spiele fördern den Gemeinschaftssinn und faire Verhaltensweisen. 
 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen durch 
gemeinschaftliche Aktivitä-
ten lernen, Respekt gegen-
über anderen Spielern und 
Kameraden zu haben, die 
Spielregeln einzuhalten 
und körperlich fit zu blei-
ben.  

5.2 Sport 
• Konditionstraining 
• Mannschaftsspiele (Ballspiele) 
• Tischtennis 
• Schwimmen 
• Rettungsschwimmen 

Viele Spiele und Sportarten sind nicht nur Bewegungs - sondern 
auch Denkspiele und bieten somit die Möglichkeit, Jugendliche 
sowohl körperlich als auch geistig zu fördern. 

  5.3 Kameradschaftliche Integration 
• Soziale Aufklärung 
• Rollenspiele 
• Disco 

6.Umgang mit Computern Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen die 
wichtigsten Grundkenntnis-
se haben  

6.1 Hardware 
• Bestandteile eines PC 
• Unterscheidung der Hardwarekomponenten 
• Einbau von Upgrades 
• Installation von Treiber 
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Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

  6.2 Software 
• Textverarbeitung 
• Tabellenkalkulation 
• Grafikprogramme 
• Sonst. Anwenderprogramme 

7.Bastelarbeiten Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen Ge-
schicklichkeit und Kreativi-
tät entfalten. 

7. Basteln mit verschiedenen Materialien 
• Holz 
• Metall 
• Kunststoff 
• Textil 
• Papier/Pappe 
• Farbe 

8.Modell- und Dioramenbau 8.1 Modellbau 
• Holz 
• Metall 
• Kunststoff 
• Papier/Pappe 

 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen Modelle 
und Dioramen bauen kön-
nen um z.B. Einsatzstellen 
und Veranstaltungen im 
Modell nachstellen zu 
können 

8.2 Dioramenbau 
• Abschätzen von Größenverhältnissen 
• Modellierung der Landschaft 
• Zusammenbau von Bausätzen 
Gesamtgestaltung 

9.Verhalten im Straßenver-
kehr 

9.1 Verhalten als Fußgänger 
• Innerorts 
• Außerorts  
• Verbände 

 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen sicher 
mit ihren Spielgeräten 
umgehen und am Straßen-
verkehr teilnehmen kön-
nen. 

9.2 Verhalten bei der Benutzung von Spielgeräten 
• Spielen an Straßen 
• Rollschuhe 
• Inline-Skates 
• Skateboard 
• Kickboard 

  9.3 Verhalten als Radfahrer 
• Bauarten und Verwendungszwecke von Fahrrädern 
• Ausrüstung (Fahrradzubehör, Bekleidung, Helm) 
• Fahren im Straßenverkehr 
• Fahren im Gelände 
• Transporte auf Fahrrädern 

  9.4 Verhalten als Beifahrer 
• Kindersitze 
• Verhalten im Fahrzeug 
• Auf - und Absitzen 
• Lesen von Straßenkarten 
• Fahrtroutenerkundung 
• Sichern und Einweisen von Fahrzeugen 

10.Bau und Einrichten von 
Zeltlagern 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen beim 
Bau und Betrieb von Zelt-
lagern verantwortungs-
bewusst mitwirken können 
und die Unfallverhütungs -
vorschriften kennen. 

10.1 Allgemeine Grundlagen 
• Logistik 
• Ver- und Entsorgung 
• Verpflegung 
• Hygiene 
• Auswahl des Zeltlagerplatzes 
• Einrichtung des Zeltlagerplatzes  
• Nachtwache 

  10.2 Zeltbau 
• Zeltarten 
• Aufbau 
• Abbau 
• Wartung und Pflege von Zelten 

11.Umgang mit der Umwelt 
und den Mitmenschen 

11.1 Menschenrechte 
• Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der UN 
• Achtung und Toleranz  
• Krieg und Frieden 
• Armut und Reichtum 
• Gewalt und Sicherheit 

 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen im 
Sinne der dem THW 
zugrunde liegenden huma-
nitären Idee auf den nac h-
haltigen Umgang mit der 
Umwelt und den Mitmen-
schen vorbereitet sein. 

11.2 Kinderrechte 
• UN-Kinderrechtskonvention 
• Weltkindergipfel 
• Kinderrechte-Agenda 
• Kinderrechte in Deutschland 

  11.3 Die humanitäre Idee 
• Humanitäre Hilfe 
• Ehrenamt 
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Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

  11.4 Umweltschutz  
• Landschaftsschutz  
• Immissionsschutz  
• Wasserschutz  
• Bodenschutz 
• Klimaschutz 
• Lärmschutz  
• Abfallwirtschaft 

  11.5 Gesundheitliche Aufklärung 
• Sexualität 
• Prävention 

  11.6 Überleben in Natur und Umwelt 
• Notsituationen und Überlebensgrundsätze 
• Überlebenshilfsmittel 
• Wetterbeobachtung 
• Orientierung, Marsch 
• Spuren, Fährten, Markierungen, Notzeichen 
• Verpflegung 
• Notunterkünfte 
• Heilpflanzen, Erste Hilfe 
• Außergewöhnliche Situationen 
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6.  Lernerfolgskontrolle 
Eine Lernerfolgskontrolle ist nicht erforderlich. Sie kann jedoch spielerisch in Form 
von Vergleichswettkämpfen (Lagerolympiaden, Rallyes etc.) eventuell auch gemein-
sam mit anderen Jugendgruppen durchgeführt werden. 
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die Grundausbildung anrechenbaren Inhalte gelten min-
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1. Zielgruppe und Voraussetzungen 
Junghelfer und Junghelferin in einer Jugendgruppe des THW. 

2. Aufgabenbeschreibung 
Der Junghelfer und die Junghelferin lernen in einer Jugendgruppe des THW 
spielend Helfen. Dabei stehen Teamgeist und Kameradschaft im Vordergrund. 
Junghelfer und Junghelferinnen können ab dem vollendeten 16. Lebensjahr an 
der Grundausbildungsprüfung teilnehmen.  
Dazu können auf der Grundlage des Curriculums für die Grundausbildung ab-
solvierte Lernabschnitte angerechnet werden, wenn die Ausbildung zum Zeit-
punkt der Grundausbildungs-Prüfung nicht länger als zwei Jahre zurückliegt (s. 
auch Nummer 6). Das Weitere zur Zulassung der Junghelfer und Junghelferin-
nen zur Prüfung der Grundausbildung regelt eine separate Verfügung. 

3. Ausbildungsbedarf 
Grundkenntnisse über Aufgaben, Gliederung und Ausstattung des THW, 
Grundkenntnisse und Grundfertigkeiten beim Umgang mit dem im Technischen 
Zug allen Helfern und Helferinnen zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung ste-
hendem Gerät. 
Tätigkeiten und der Umgang mit Geräten, die aufgrund gesetzlicher Regelun-
gen oder Unfallverhütungsvorschriften für Kinder und Jugendliche bis zum voll-
endeten 16. Lebensjahr nicht gestattet sind oder deren Anwendung, insbeson-
dere vor dieser Altersgrenze, einer besonderen Fürsorgepflicht unterliegen, 
sind in der Tabelle zu 5. mit ** (ab 16. Lj.) bzw. * (bes. Fürsorgepflicht) ge-
kennzeichnet. Diese können jedoch gegebenenfalls vom Ausbilder vorgeführt 
werden. 

4. Gesamtlernziel Teil 2 
Der Junghelfer und die Junghelferin sollen 
- die Organisation, die Aufgaben und das Einsatzspektrum des THW, sowie 

ihre Rechtsstellung als Junghelfer und Junghelferin kennen, 
- die Grundlagen der Holz-, Gesteins- und Metallbearbeitung mit den, im 

THW vorhandenen, Geräten beherrschen, 
- die im Technischen Zug von allen Helfern und Helferinnen zu bedienenden 

Geräte unter Beachtung der Unfallverhütungsvorschriften anwenden kön-
nen, 

- Handsprechfunkgeräte des THW bedienen können, 
- die Verhaltensregeln für den Einsatz kennen. 
Dabei gelten die unter Nummer 3 genannten Einschränkungen. 
Sie werden so an die Aufgaben der technisch-humanitären Hilfe herangeführt 
und auf die Tätigkeit als aktive Helfer und Helferinnen vorbereitet. 
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5. Tabellarische Übersicht 
Leitfaden 

Ausbildung der Junghelfer und Junghelferinnen, 
Themenkatalog Teil 2 

 



 

• * Technisches Gerät, bei dem aufgrund der fehlenden Vorgaben durch UVV oder Gesetz der Ausbilder eine erhöhte Sorg-
faltspflicht hat. Untergrenze ist in der Regel das vollendete 14. Lebensjahr. Anwendungen mit vereinfachter Aufgabenstellung, 
die eine Gefährdung für den Anwender und für Dritte objektiv nicht erwarten lassen, sind bei ständiger unmittelbarer Aufsicht  
zulässig. 

• ** Nur für Junghelfer ab vollendetem 16.Lebensjahr, denen der Umgang mit diesen Geräten nach UVV oder gesetzlicher Vor-
gabe gestattet ist, sonst allenfalls Vorführung durch den Ausbilder. 
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Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

1. Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

1.1 Die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

  

Das THW im Gefüge des 
Zivil- und Katastrophen-
schutzes und der Gefah-
renabwehr von Bund und 
Ländern 

  - Rechtliche Grundlagen 
- Organisationsstruktur 
- Ortsverband 
- Ausbildung- Einsatz im In- und Ausland 

  1.2 Einführung in den Zivil- und Katastrophenschutz und 
die Gefahrenabwehr 

  

- die Aufgaben und die Struktur der Bun-
desanstalt Technisches Hilfswerk und 
die Grundlagen der Mitwirkung im Zivil- 
und Katastrophenschutz kennen, 

- die Einbindung in die Gefahrenabwehr 
kennen, 

- die Organisation der THW-
Helfervereinigung kennen, 

- die Organisation der THW-Jugend e.V. 
kennen. 

  - Genfer Abkommen 
- Zivilschutzgesetz (ZSG) 
- Zivilschutzneuordnungsgesetz (ZSNeuOG) 
- Katastrophenschutzgesetze der Länder 
- Polizei- und Feuerwehrgesetze 

   1.3 Die Vereinigung der Helfer und Förderer des Techni-
schen Hilfswerks e.V. 

   
  - Organisationsstruktur 

- Satzungen auf Bundes -, Landes- und Ortsebene 
(soweit vorhanden) 

   1.4 Die THW-Jugend e.V. 
    

 
  - Organisationsstruktur 

- Satzungen auf Bundes -, Landes- und Ortsebene 
(soweit vorhanden) 

2. Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

2.1 Arbeiten mit Leinen und Spanngurten 

  

Arbeiten mit Leinen, 
Spanngurten, Drahtseilen, 
Ketten und Rundschlingen   - Aufbau, Kennzeichnung 

- Verwendungszweck 
- Werkstoffe, Arten 
- Belastbarkeit 
- Begriffe und Bezeichnungen im Umgang mit Leinen 
- Verlängern 
- Knoten 

      - Anschlagen von Leinen an Lasten und Festpunkten 
- Spanngurte zum Sichern, Herstellen und Aufrichten 

von Hilfskonstruktionen 
- Spanngurte zum Herstellen von Böcken und Gerüs-

ten 
- Aufschießen 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

    2.2 Arbeiten mit Drahtseilen 
    

- die verschiedenen Arten von Leinen und 
Spanngurten, Drahtseilen, Ketten und 
Rundschlingen sowie ihre Verwen-
dungszwecke kennen, 

- die einschlägigen Unfallverhütungsvor-
schriften (UVV) kennen, 

- praktische Fertigkeiten im Verlängern 
von Leinen besitzen, 

- praktische Fertigkeiten zum Anschlagen 
von Leinen an Lasten und Festpunkten 
besitzen, 

- praktische Fertigkeiten in der Anwen-
dung der Spanngurte als Voraussetzung 
für den Bau von Hilfskonstruktionen be-
sitzen, 

- praktische Fertigkeiten in der Anwen-
dung von Drahtseilen, Ketten und 
Rundschlingen besitzen. 

  - Aufbau, Kennzeichnung- Verwendungszweck 
- Werkstoffe, Arten 
- Belastbarkeit 
- Anschlagen und Verbinden 
- Verlängern- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

      2.3 Arbeiten mit Ketten 
        - Aufbau, Kennzeichnung 

- Verwendungszweck 
- Arten der Ketten 
- Belastbarkeit 
- Anschlagen und Verbinden 
- Verlängern und Verkürzen 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

      2.4 Arbeiten mit Rundschlingen 
        - Arten, Aufbau, Kennzeichnung 

- Verwendungszweck 
- Belastbarkeit 
- Anschlagen 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 
 



 

• * Technisches Gerät, bei dem aufgrund der fehlenden Vorgaben durch UVV oder Gesetz der Ausbilder eine erhöhte Sorg-
faltspflicht hat. Untergrenze ist in der Regel das vollendete 14. Lebensjahr. Anwendungen mit vereinfachter Aufgabenstellung, 
die eine Gefährdung für den Anwender und für Dritte objektiv nicht erwarten lassen, sind bei ständiger unmittelbarer Aufsicht  
zulässig. 

• ** Nur für Junghelfer ab vollendetem 16.Lebensjahr, denen der Umgang mit diesen Geräten nach UVV oder gesetzlicher Vor-
gabe gestattet ist, sonst allenfalls Vorführung durch den Ausbilder. 
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Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

3. Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

3.1 Einführung 

  

Umgang mit Leitern 

- Grundfertigkeiten für die Anwendung 
von und den Umgang mit Leitern besit-
zen,die Unfallverhütungsvorschriften 
und die wichtigsten Wartungs - und Pfle-
gearbeiten an Leitern durchführen kön-
nen. 

  - Arten und Anzahl der Leitern der Zugausstattung 
- KonstruktionsmerkmaleVerwendungszweck und 

Einsatzmöglichkeiten 
- Steig- und Einstiegshöhen bei Verwendung mehrerer 

Leiterteile 
- Belastbarkeit 
- Ermittlung des Anstellwinkels 
- Wartung und Pflege  
- LagerungUnfallverhütungsvorschriften 

   3.2 Aufstellen, Sichern und Begehen von Leitern 
  

 

  - Aufstellen und Umlegen von Leitern unter Anwen-
dung verschiedener Methoden unter Beachtung der 
Unfallverhütungsvorschriften 

- Sicherung (Kopf-, Fußpunktsicherung) 
- Auf - und Absteigen 
- Sicherung von Personen auf Leitern 
- Verstärkung, Unterstützung von überlangen Leitern 

bzw. Leitern mit zu geringem Anstellwinkel 
4. Holzbearbeitung Der Junghelfer und die Junghelferin 

sollen, 
4.1 Einführung 

   - Grundwissen und Grundfertigkeiten zur 
Durchführung von Holzarbeiten besit-
zen, 

- die Holzbearbeitungswerkzeuge unfall-
sicher handhaben und 

- Verbindungsmittel anwenden können. 

  - Holzarten 
- Eigenschaften 
- Merkmale 
- Festigkeiten, Tragfähigkeiten 
- Werkzeuge zur Holzbearbeitung 
- Wartung und Pflege der Holzbearbeitungswerkzeuge 
- Unfallverhütungsvorschriften 

     4.2 Holzbearbeitung mit Handsägen 
       - Arten und Anwendungsbereiche, Handhabung 

- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

     4.3 Holzbearbeitung mit der Motor-** und der Säbelsäge**
       - Arten und Anwendungsbereiche 

- Aufbau, Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten 
der Motor- und der Säbelsäge 

- Auswechseln der Kette bzw. des Sägeblattes 
- In- und Außerbetriebnahme 
- Ausführung einfacher Sägeschnitte 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

   4.4 Herstellen von Pfählen 
     - Ablängen 

- Anspitzen 
- Brechen von Kanten 

   4.5 Herstellen von Holzverbindungen 
     - Bauklammerverbindungen 

- Verbindungen mit Lochblechen 
- Verbindungen mit Gewindestangen 

5. Metallbearbeitung Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

5.1 Einführung 

    - Grundwissen und Grundfertigkeiten zur 
Durchführung von Metallbearbeitung 
besitzen, 

- die Werkzeuge zur Metallbearbeitung 
unfallsicher handhaben können. 

  - Werkstoffe; Metallarten 
- Verwendungsmöglichkeiten 
- Arten der Stahlprofile 
- Arbeitstechnische Begriffe 
- Werkzeuge zur Metallbearbeitung 
- Unfallverhütungsvorschriften 

     5.2 Metallarbeiten mit Handwerkzeugen 
       - Handhabung der Werkzeuge zur Metallbearbeitung 

- Trennen verschiedener Metallteile mit Handwerkzeu-
gen 

- Unfallverhütungsvorschriften 
     5.3 Trennschleifgerät (Motor-)**, Elektrisches-)** 
       - Aufbau, Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Auswechseln verschiedener Bauteile 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 
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     5.4 Schere und Spreizer* 
       - Aufbau, Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Auswechseln verschiedener Bauteile 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

6. Gesteinsbearbeitung Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

6.1 Einführung 

     - Baustoffe und deren Anwendungsbereiche 
- Werkzeuge zur Gesteinsbearbeitung 
- Unfallverhütungsvorschriften 

    6.2 Gesteinsbearbeitung mit Handwerkzeugen 
    

- Grundwissen und Grundfertigkeiten zur 
Durchführung von Gesteinsbearbeitung 
besitzen, 

- die Werkzeuge und Geräte zur Ge-
steinsbearbeitung unfallsicher handha-
ben können. 

 - Einsatzmöglichkeiten 
- Handhabung 
- Unfallverhütungsvorschriften 

      6.3 Trennschleifgerät (Motor-)**, Elektrisches-)** 
       - Inbetriebnahme, Handhabung 
      6.4 Bohr- und Aufbrechhammer* 
       - Aufbau, Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

7. Bewegen von Lasten Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

7.1 Einführung 

      - Einseitiger Hebel 
- Zweiseitiger Hebel 
- Lose und feste Rolle 
- Geräte, Hilfsmittel 
- Hilfskonstruktionen zum Bewegen von Lasten 
- Unfallverhütungsvorschriften 

    

- die Grundregeln der Mechanik kennen, 
- mit einfachen Zug- und Druckkrafthebe-

zeugen unfallfrei arbeiten können, 
- das fachgerechte Tragen von Lasten mit 

den dazugehörenden Kommandos be-
herrschen. 

7.2 Tragen von Lasten 
       - Kommando- und Zeichengebung 

- Aufnehmen, Ablegen 
- Anwendung einfacher Hilfsmittel 

     7.3 Hebel und Rollen 
       - Anheben, Absenken und Verschieben von Lasten mit 

Brechstangen und loser und fester Rolle 
     7.4 Greifzug* 
       - Aufbau und Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

     7.5 Hebekissen* 
       - Aufbau und Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

     7.6 Hydropresse* 
       - Aufbau und Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

     7.7 Heber, hydraulisch* 
       - Aufbau und Einsatzmöglichkeiten 

- Inbetriebnahme, Handhabung 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 



 

• * Technisches Gerät, bei dem aufgrund der fehlenden Vorgaben durch UVV oder Gesetz der Ausbilder eine erhöhte Sorg-
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8. Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

8.1 Einführung 

  

Arbeiten im und am Was-
ser  

  - Begriffe am und auf dem Wasser 
- Unfallverhütungsvorschriften 

    8.2 Arbeiten im und am Wasser 
      - Sicherung der arbeitenden Helfer und Helferinnen 

- Prüfen der Wassertiefe 
- Prüfen der Begehbarkeit des Untergrundes  
- Tragen von Lasten durch fließendes Gewässer 
- Füllen und Verlegen von Sandsäcken 

    8.3 Einsatz von Pumpen 
    

- die wichtigsten Begriffe für das Arbeiten 
im und am Wasser kennen, 

- mögliche Gefahren kennen, 
- die Sicherung der Helfer und Helferin-

nen bei der Durchführung von Arbeiten 
im und am Wasser kennen, 

- Sandsackarbeiten bei Hochwasserge-
fahren beherrschen, 

- Grundkenntnisse über den Einsatz der 
Pumpenausstattung besitzen.   - Aufbau, Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten 

- Herstellen der Betriebsbereitschaft 
- Sicherung 
- Wartung und Pflege 

9. Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

9.1 Einführung 

  

Ausleuchten von Einsatz-
stellen  

 - Grundsätze, Bezeichnungen 
- Einsatzmöglichkeiten der Beleuchtungsgeräte mit 

Stromerzeuger 
- Unfallverhütungsvorschriften 

  9.2 Einsatz von netzunabhängigen Beleuchtungsgeräten 
  

- Grundkenntnisse über Einsatzgrund-
sätze, Verwendungsmöglichkeiten und 
Unfallverhütungsvorschriften bei der 
Verwendung von Beleuchtungsgeräten 
besitzen, 

- die vorhandene Beleuchtungsausstat-
tung handhaben können. 

 - Elektrische Beleuchtungsgeräte 
- Handhabung 
- Inbetriebnahme 
- Batterieaufladung/-wechsel 
- Wartung und Pflege 

   9.3 Einsatz von netzabhängigen Beleuchtungsgeräten* 
    - Beleuchtungsausstattung 230 V (Flutlichtstrahler) 

- Zubehör 
- Aufbau und Inbetriebnahme einer Beleuchtungsanla-

ge am Stromnetz 
   9.4 Aufbau und Inbetriebnahme einer Beleuchtungsanla-

ge mit Stromerzeuger* 
- Wartung und Pflege 
- Unfallverhütungsvorschriften 

10. Verhalten im Einsatz  10.1 Allgemeines Verhalten 
- Aufsitzen, Absitzen 
- Rauch- und Alkoholverbot 
- Hygiene  
- Verhalten auf Verkehrswegen 
- Gefahrenschema 

  10.2 Eigensicherung 
   - pers. Schutzausstattung 

- Arbeitsschutzmittel 
- Absturzsicherung 

  

Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 
- die Verhaltensregeln an der Einsatz-

stelle kennen, 
- die Regeln zur Eigensicherung kennen 

und die vorhandenen Hilfsmittel einset-
zen können, 

- die Brandklassen kennen, 
- Grundkenntnisse über den Umgang mit 

den vorhandenen Feuerlöschmitteln 
besitzen.  10.3 Brandabwehr 

     - Brandklassen 
- Löschmittel 
- Löschverfahren 

11. Sprechfunkeinweisung  11.1 Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen der 
Telekommunikation 
- Telekommunikation im THW, Verwendung und Ein-

satzmöglichkeiten 
• Telefon 
• Funktelefon 
• Fax 
• Drahtgebundene Technik 
• Funk 
• SAT-Anlagen/ Funkalarmierung 

  

Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 
- einen Überblick über die im THW vor-

handenen Kommunikationsmittel und 
deren Einsatzmöglichkeiten haben, 

- die rechtlichen Rahmenbedingungen für 
den Einsatz der Telekommunikations-
mittel, insbesondere Funk, kennen. Au-
ßerdem sollen sie die Strafbarkeit der 
im Strafgesetzbuch (StGB)/ Fernmelde-
anlagengesetz (FAG) genannten Straf-
tatbestände kennen, 
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    - Rechtsgrundlagen für den Einsatz von Fernmelde-
mitteln: 
• Brief-, Post-, Fm-Geheimnis (Art. 10, 77 GG) 
• Strafbarkeit von Geheimnisverletzungen gem. 

StGB 
• Einrichten und Betreiben von genehmigungspflich-

tigen 
• Fernmeldeanlagen 
- Fm-Verpflichtung 

    11.2 Physikalische Grundlagen für den Einsatz von Funkge-
räten 

  . 

- die für den Einsatz von Handsprec h-
funkgeräten (HFG) wichtigsten physika-
lischen Grundlagen kennen, 

- die Organisation der Sprechfunkver-
kehrskreise und des Sprechfunkbetrie-
bes sowie die Arten von Nachrichten 
kennen,  
Grundfertigkeiten zur Durchführung des 
Sprechfunkverkehrs im 2m-Band erwer-
ben und einfache Gespräche selbstän-
dig abwickeln können, 

- die in seinem OV vorhandenen HFG im 
2m-Band kennen, selbständig in Betrieb 
nehmen und bedienen können 

 - Wellenausbreitung, Wellenlängen (2m/4m) 
- Wahl des Standortes / Aufbauplatzes 
- Gefahren durch elektrische Energie 
- Verhalten bei Gewitter 
- Schutz gegen gefährliche Körperströme 

     11.3 Gerätekunde Handsprechfunkgerät (HFG) im 2m-Band 
    

 
 - Hauptteile und Bedienungselemente von HFG (FuG 

10 etc.) 
- Inbetriebnahme 

   11.4 Grundlagen des Sprechfunkbetriebsdienstes 
    - Rufnameregelung THW (Länderregelungen) 

- Verkehrsarten und -formen, insbesondere: 
• Wechselverkehr 
• Linien-/Kreisverkehr 

- Arten von Nachrichten, insbesondere das Gespräch 
   11.5 Durchführung des Sprechfunkverkehrs (Sprechfunkbe-

triebsübung) (nur 2-m-Band!) 
    - Grundsätze der Betriebssprache 

- Betriebswörter, Sprachwendungen für das Gespräch 
- Buchstabier- und Zahlentafel 
- Verkehrsabwicklung 
- Anruf/Anrufbeantworter 
- An-, Abmeldung 
- Melden der Betriebsbereitschaft 
- Standortmeldungen, Fragen 
- einfache Gesprächsführung 
- Kanalwechsel 

12. Der Junghelfer und die Junghelferin sollen 
w issen, 

12.1 Ortskunde; Orts - und Kreisbeschreibung 

 

Einsatzlehre, Einsatz-
grundsätze 

 - Bebauungsdichte 
- Bevölkerungsdichte 
- Verkehrswege 
- Gefahrenstellen 
- gefährdete Objekte 
- Behörden 
- Krankenhäuser 

    

- wie die Einheiten sich im Einsatzraum 
örtlich orientieren, 

- dass Ortskunde für Einsätze bedeutend 
ist, 

- wie die Ordnung im Einsatzraum herge-
stellt und aufrecht erhalten wird, 

- welche Gefahren bei Aufnahme der 
Arbeiten an der Einsatzstelle zu erwar-
ten sind. 

12.2 Taktische Zeichen 
- Einheiten 
- Einrichtungen 
- Personen 
- Fahrzeuge 

    12.3 Orientierung mit Karte und Kompass 
- Kartenkunde 
- Lesen von Plänen 
- Arten und Aufbau von Karten und Plänen 
- Maßstab 
- Kartenzeichen 
- Gitternetze, UTM, Stadtplan 
- Praktische Übungen im Lesen von Karten und Plä-

nen 
- Übermitteln von Ortsangaben 
- Gebrauch von: 
§ Planzeiger 
§ Planpause 
§ Kartenwinkelmesser 

Arbeitsweise mit Kartenwinkelmesser und Kompass 
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   12.4 Zurechtfinden im Gelände 
- Feststellen der Himmelsrichtungen: 
§ natürliche Merkmale 
§ künstliche Merkmale 
§ Stand der Sternbilder 
§ Schatten 
§ Kompass 

- Bestimmen des eigenen Standpunktes durch Karte, 
Kompass, 

- Kartenwinkelmesser 
- Feststellen und Einhalten der Marschrichtung mit 

Kompass und Karte; 
Umgehen von Hindernissen 

   12.5 Einführung in die Systematik der Schadenstellen 
- Zerstörungsformen 
- Schadenelemente: 
§ Versperrter Raum 
§ Angeschlagener Raum 
§ Halber Raum 
§ Ausgefüllte Räume 
§ Schwalbennest 
§ Rutschfläche 
§ Schichtungen 
§ Randtrümmer 

   12.6 Gefahren der Einsatzstelle 
Gefahrenschema: 
- Angstreaktionen 
- Durchbruch 
- Explosionen 
- Einsturz 
- Elektrizität 
- Ertrinken 

   12.7 Entwicklung des Bergungseinsatzes  
5 Phasen der Rettung 

   12.8 Ermitteln der Entfernung 
- Entfernungsschätzen mit dem Auge 
- Ursachen der Schätzungsfehler 
- Hilfsmittel 
- Doppelfernglas und Marschkompass zur Entfer-

nungserrechnung 
   12.9 Erkundungs- und Meldedienst 

- Grundsätze für die Erkundung 
- Meldewege 
- Abfassen von Meldungen 
- Praktische Übungen in der Weitergabe von mündli-

chen Meldungen 
13. Der Junghelfer und die Junghelferin 

sollen, 
13.1 Grundlagen der Hilfeleistung 

  

Allgemeine Maßnahmen 
der Ersten Hilfe  

  - Notwendigkeit der Hilfeleistung 
- Auffinden einer Person 
- Handlungsablauf der Ersten Hilfe 
- Feststellen der Vitalfunktionen 
- Suche nach Verletzungen 
- Eigene Sicherheit/Schutzverhalten 
- Rettungskette, Sofortmaßnahmen, Notruf 
- Anforderungen an den Ersthelfer 
- Absichern der Unfallstelle 
- Rettung Verunglückter bei akuter Gefahr 

    13.2 Störung des Bewusstseins 
    

- die Rettungskette kennen, 
- die Sofortmaßnahmen anwenden kön-

nen, 
- Grundwissen über den Blutkreislauf 

besitzen, 
- Grundfertigkeiten zur Durchführung der 

Herz-Lungen-Wiederbelebung besitzen, 
- Grundfertigkeiten für die Anwendung 

von Verbänden besitzen, 
- die richtigen Maßnahmen bei Schock, 

inneren Verletzungen, Knochenbrüchen, 
Hitze- und Kälteschäden, Vergiftung 
und Verätzung selbständig anwenden 
können. 

  - Bewusstseinskontrolle 
- Stabile Seitenlage 
- Gewalteinwirkung auf den Kopf  
- Abnehmen des Helmes 
- Hirnbedingte Krampfanfälle 
- Sonnenstich 
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     13.3 Störung der Atmung 
       - Atmung 

- Atemkontrolle 
- Atemspende 
- Atemstörungen 
- Fremdkörper in der Luftröhre und in der Speiseröhre

Insektenstich im Mund- und Rachenraum 
     13.4 Herz-Lungen-Wiederbelebung 
       - Blutkreislauf 

- Reihenfolge der Ersten Hilfe bei Herz-
Kreislaufstillstand 

- Herzdruckmassage 
- Herz-Lungen-Wiederbelebung (HLW) im Gesamtab-

lauf 
- Unfälle durch elektrischen Strom 

      13.5 Wundversorgung 
       - Wunden 

- Wundverbände 
- Augenverband 
- Druckverbände 
- Amputationsverletzungen 
- Nasenbluten 
- Maßnahmen bei bedrohlichen Blutungen aus Wun-

den 
     13.6 Schock, innere Verletzungen, Knochenbrüche 
       - Schockursachen 

- Erkennungsmerkmale des Schocks  
- Maßnahmen bei einem Schock 
- Verletzungen und Erkrankungen des Brustraumes 
- Verletzungen und Erkrankungen des Bauchraumes 
- Knochenbruch 
- Gelenkverletzungen 

     13.7 Hitze- und Kälteschäden, Vergiftung und Verätzung 
       - Verbrennung 

- Verbrühung 
- Unterkühlung 
- Erfrierung 
- Vergiftung 
- Verätzung 

     13.8 Fallbeispiele 
       - Schminken von Verletzungen 

- Tätigkeit als Verletztendarsteller 
- Lernerfolgskontrolle 

14. Der Junghelfer und die Junghelferin 
sollen, 

14.1 Transport von Personen aus Schadenstellen 

  

Grundlagen für die Re t-
tung von Personen 

 - Grundlagen der Rettungsmethoden 
- Herausführen aus der Schadenstelle: 

• Stützhilfe 
• Führen über Leitern 

- Heraustragen aus der Schadenstelle 
  14.2 Transport durch einen Helfer 
  

- die Möglichkeiten zum Transport ver-
letzter und unverletzter Personen aus 
Schadenstellen ohne und mit Hilfsmittel 
kennen und in altersgerecht angepass-
ter Form (einfache Übungen, angemes-
sene körperliche Belastung) anwenden 
können.  - Rückentragegriff 

- Huckepacksitz mit und ohne Hilfsmittel 
- Schultertragegriff 
- Tragen auf den Armen 

    14.3 Transport durch zwei Helfer 
     - Reitsitz über Leitern 

- Tragering 
- Sitzstange 
- Transport durch zwei Helfer hintereinander 

      14.4 Herausschleifen aus der Schadenstelle 
       - Rautekgriff 

- Rückenschleifgang 
- Bergeschleppe 
- SchleifkorbKorbtrage 

      14.5 Transport mit Hilfsmitteln des Technischen Zuges  
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       - Auflegen, Sichern, Einbinden und Transport von 
Verletzten 

- Tragen von Verletzten mit: 
• Einheitskrankentrage 
• Schleifkorb 

- Weiterreichen einer Trage über Hindernisse und 
Trümmer 

- Transport Verletzter mit Bergetuch 
      14.6 Behelfstragen 

- Behelfstragen aus Decken 
- Deckenwulsttragen 
- Leiter als Behelfstrage 
- Behelfstragen aus vorgefundenen Hilfsmitteln 
- Auflegen von Verletzten 
- Grundsätze beim Transport/Kommandos 

15. Überwinden von Hinder-
nissen  

Der Junghelfer und die Junghelferin sollen
- die beim Überwinden verschiedener 

Geländehindernisse drohenden Gefah-
ren kennen, 

- Bauwerke zum Überwinden von Hinder-
nissen kennen und beim Bau mitwirken 
können. 

15.1 Arten von Hindernissen 
- Arten von Hindernissen: 

• Gräben 
• Bäche 
• Einschnitte/Trümmer 

- Möglichkeiten des Überwindens: 
• Stege 
• Beseitigen mittels Greifzug 

    

 

15.2 Grundlagen für den Bau von Stegen 
- Allgemeine Grundsätze 
- Stegearten 
- Begriffe 
- Vorbereitungen für den Stegebau 
- Verankerungsarten 
- Stiche, Bunde, Knoten 
- Sicherheitsbestimmungen 
§ Allgemeines 
§ Unfallverhütungsvorschriften 

   15.3 Bau von einfachen Stegen 
- Bau von einfachen Stegen unter Verwendung von: 

• Gerüstmaterial 
• Hölzern 
• STAN-Ausstattung 

16. Sichern, Abstützen Der Junghelfer und die Junghelferin sollen
- Grundlagen des Sicherns und Abstüt-

zens kennen und einfache Sicherungs-
arbeiten durchführen können 

16.1 Grundlagen 
- Sicherungs möglichkeiten: 
§ Absperren und Kennzeichnen 
§ Abstützen und Aussteifen 
§ Niederlegen 

- Begriffsbestimmung beim Abstützen und Aussteifen 
   16.2 Sichern durch Abstützen und Aussteifen 

- Einzelstütze 
- Verstreben mehrerer Stützen 
- Joche 
- Spreize 
- Stützböcke 

 



 

 

12
6. Lernerfolgskontrolle 

 
1. Es wird angeregt, dass durch den Jugendbetreuer/ dieJugendbetreuerin oder 

den Ausbilder/ die Ausbilderin der Lernerfolg während der Ausbildung formlos 
und motivationsfördernd festgestellt wird. Dies kann auch in der Form von 
Vergleichswettkämpfen geschehen. 

 
2. Die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen/Jugendgruppen in Form 

gemeinsamer Ausbildungen/Übungen und Vergleichswettkämpfen ist aus-
drücklich gewünscht. 

 
3. Bei mangelndem Erfolg bei einzelnen Ausbildungszeiten ist dem Junghelfer 

und der Junghelferin die Möglichkeit zur Wiederholung zu geben, bis sich der 
Lernerfolg eingestellt hat. 

 
4. Über die erfolgte Ausbildung sollte ein formloser schriftlicher Ausbildungs-

nachweis geführt werden. Sollen Inhalte der Grundausbildung für die Zulas-
sung zur Prüfung anerkannt werden, so ist der Nachweis zwingend. Die 
Schriftform entfällt, wenn der Nachweis in THWin geführt werden kann. 
Die Zulassung zur Grundausbildung ist möglich, wenn alle Lerninhalte der 
Lernabschnitte 1-12 (nicht älter als zwei Jahre) absolviert wurden. Hierbei ist 
zu beachten, dass einige Inhalte erst nach vollendetem 16. Lebensjahr aus-
gebildet werden dürfen! 

 



 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk THW-JUGEND e.V. 
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1. Zielgruppe und Voraussetzungen 
Junghelfer oder Junghelferin in einer Jugendgruppe des THW. 

2. Aufgabenbeschreibung 
Der Junghelfer und die Junghelferin lernen in einer Jugendgruppe des THW 
spielend Helfen. 
Dazu werden mit fortschreitendem Wissen und Können auch Inhalte der Fach-
ausbildungen sowie aus Sonderbereichen des THW einbezogen.  

3. Ausbildungsbedarf 
Grundkenntnisse über den Umgang mit Geräten und die Anwendung von Ver-
fahren aus den Fach- oder Sonderausbildungen des THW.  
Tätigkeiten, die aufgrund gesetzlicher Regelungen oder Unfallverhütungsvor-
schriften für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 16. Lebensjahr nicht 
gestattet ist oder deren Anwendung, insbesondere vor dieser Altersgrenze, ei-
ner besonderen Fürsorgepflicht unterliegen, sind in der Tabelle zu 5. mit ** (ab 
16. Lj.) bzw. * (bes. Fürsorgepflicht) gekennzeichnet. Diese können jedoch 
gegebenenfalls vom Ausbilder vorgeführt werden. 
 

4. Gesamtlernziel Teil 3 
Der Junghelfer und die Junghelferin sollen über die Inhalte der Grundausbil-
dung hinaus grundlegende Kenntnisse und praktische Fertigkeiten im Rahmen 
der örtlichen Möglichkeiten erwerben. 
Dabei gelten die unter Nummer 3 genannten Einschränkungen. 
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5. Tabellarische Übersicht 
Leitfaden 

Ausbildung der Junghelfer und Junghelferinnen, 
Themenkatalog Teil 3 

 



 

• * Technisches Gerät, bei dem aufgrund der fehlenden Vorgaben durch UVV oder Gesetz der Ausbilder eine erhöhte Sorg-
faltspflicht hat. Untergrenze ist in der Regel das vollendete 14. Lebensjahr. Anwendungen mit vereinfachter Aufgabenstellung, 
die eine Gefährdung für den Anwender und für Dritte objektiv nicht erwarten lassen, sind bei ständiger unmittelbarer Aufsicht  
zulässig. 

• ** Nur für Junghelfer ab vollendetem 16.Lebensjahr, denen der Umgang mit diesen Geräten nach UVV oder gesetzlicher Vor-
gabe gestattet ist, sonst allenfalls Vorführung durch den Ausbilder. 
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Leitfaden Ausbildung der Junghelfer und Junghelferinnen, Themenkatalog Teil 3 

Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

1. 1.1 Messzeuge und Messgeräte Grundlagen des Messens 
und Vermessens 1.2 Allgemeine und mathematische Grundbegriffe 
 1.3 Vermessungsarbeiten 
 1.4 Längenmessung 

  

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen die 
Grundlagen des Vermes-
sens kennen lernen und 
einfache Aufgaben in 
Theorie und Praxis lösen 
können 

1.5 Abstecken von rechten Winkeln 

   1.6 Messen der Breite in unzugänglichem Gelände 

   1.7 Höhenmessung 

   1.8 Abstecken von Bögen 

   1.9 Abstecken von Bauvorhaben 

   1.10 Flächenberechnung von Geländequerschnitten 

   1.11 Flächenaufnahme (Grundstücksaufnahme) 

   
1.12 Massenberechnung von Gräben, Dämmen und sonstigen Aufschüt-

tungen 
2.Drahtgebundene Kommu-

nikation 
Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen die 
Möglichkeiten und Grenzen 
drahtgebundener Kommu-
nikation kennen lernen 

2.1 Anwendung drahtgebundener Kommunikation 
-  vorbereitende Maßnahmen 
- Bauarten 
- Bauausführung 
- Feldkabel 
- Baugeräte 

  2.2 Einzelverrichtungen 
- Knoten und Bunde 
- Kabelverbindungen 
- Verwenden der Ankerseile und Ankerpfähle 
- Verankerung von Baustangen 
- Einrichten von Fernsprechstellen sowie Vermittlungen 
- Erden beim Einrichten von Fernsprechstellen und Vermittlungen 

  2.3 Wartung und Pflege des Feldkabels und Baugeräts  
- Feldkabel 
- Baugerät 

  2.4 Sicherheitsbestimmungen 
-  Unfallverhütungsvorschriften 

3.Retten aus Gefahrenlagen 3.1 Gefahrenlagen definieren 
 3.2 Orten 

- Grundsätze 
- Orten von Verschütteten mit Ruf- und Klopfmethode und elektro-

nischer Ortung 
 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen Metho-
den zur Rettung von Men-
schenleben und Sachwer-
ten aus verschiedenen 
Gefahrenlagen kennen 
lernen 

3.3 Methoden zum Bewegen und  Beseitigen von Hindernissen 

  3.4 Eindringen/Bewegen in Schadensstellen* 
  3.5 Rettungsmittel des Technischen Zuges* 

- Rollgliss 
- Rettungsgurt 
- Rettungsdreieck 
- Rettungsschlaufe 
- Klappkloben 

  3.6 Rettungsmethoden unter Verwendung von Behelfskonstruktio-
nen* 
- Ausleger 
- Lastarm 
- Dreibock 
- Steckleiterbock 
- Delta-Ausleger 
- Querriegel 

  3.7 Besondere Rettungsmethoden* 
- Seilbahn 
- waagerechtes Ablassen 
- Sitzschlinge 



 

• * Technisches Gerät, bei dem aufgrund der fehlenden Vorgaben durch UVV oder Gesetz der Ausbilder eine erhöhte Sorg-
faltspflicht hat. Untergrenze ist in der Regel das vollendete 14. Lebensjahr. Anwendungen mit vereinfachter Aufgabenstellung, 
die eine Gefährdung für den Anwender und für Dritte objektiv nicht erwarten lassen, sind bei ständiger unmittelbarer Aufsicht  
zulässig. 

• ** Nur für Junghelfer ab vollendetem 16.Lebensjahr, denen der Umgang mit diesen Geräten nach UVV oder gesetzlicher Vor-
gabe gestattet ist, sonst allenfalls Vorführung durch den Ausbilder. 
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Leitfaden Ausbildung der Junghelfer und Junghelferinnen, Themenkatalog Teil 3 

Lernabschnitte Lernziele Einzelthemen 

4.Deicharbeiten 4.1 Allgemeines 
- Bodenkunde, Bodenklassen 
- Geräte für Erdarbeiten 
- Begriffe und Bestimmungen 
- Unfallverhütungsvorschriften 

 

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen mit den 
Handwerksgeräten für 
Erdarbeiten und mit den 
Sicherungsarbeiten für die 
Deichverteidigung vertraut 
gemacht werden. Sie sollen 
einfache Arbeiten durchfüh-
ren können. 

4.2 Sichern von Böschungen 
- Mutterbodenarbeiten 
- Rasensodenarbeiten 
- Sichern von Böschungen mit lebendem Material: 
§ Grassoden (Rasenziegel) 
§ Flechtwerk 
§ Flechtzäune 
§ Schanzkörbe 
§ Holzbekleidungen 

- Sichern von Böschungen mit totem Material: 
§ Steinwurf 
§ Kunststoffmatten, -bahnen oder -folien 
§ Sandsäcke 

5.Handwerkliche Holzbe-
handlung, Holzbearbeitung

Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen mit dem 
natürlichen Werkstoff Holz 
umgehen lernen und im 
handwerklichen Bearbeiten 
geschult werden 

5.1 Gewinnen von Bauholz 
Schlagen von Reisig und Stangenholz  
- Entasten 
- Entrinden 
- Behauen 
- Hobeln 
- Schneiden von Keilen 

  5.2 Herstellen von Holzverbindungen 
-  Blattungen 
- Verzapfungen 
- Schraubverbindungen 
-  Bohren 

6.Handarbeiten Metall Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen einfa-
che Metallarbeiten mit 
Handwerkzeugen kennen 
lernen und durchführen 
können 

6.1 Metallbearbeitung mit Handwerkzeugen 
- Messen und Anreißen von Werkstücken 
- Ablängen eines Werkstückes mit der Bügelsäge 
- Feilen eines Werkstückes 
- Bohren (Senken) eines Werkstückes  
- Biegen eines Werkstückes 
- Richten von Werkstücken oder Werkzeugen 
- Gewindeschneiden 
Unfallverhütungsvorschriften 

  6.2 Verbinden von Metallen 
- Nietverbindungen 
- Schraubverbindungen 
- Unfallverhütungsvorschriften 

7.Fahren auf dem Wasser Der Junghelfer und die 
Junghelferin sollen 
Grundkenntnisse für das 
Bedienen manuell geführter 
Wasserfahrzeuge haben 
und sich beim Mitfahren auf 
motorisierten Wasserfahr-
zeugen angepasst verhal-
ten. 

7.1 Allgemeine Grundlagen 
- Begriffsbestimmungen und Begriffsabgrenzungen 
- Erkundung eines Gewässers 
- Einfluss der Strömungs- und Witterungsverhältnisse auf Wasser-

fahrzeuge 
- Stiche, Bunde, Knoten 
- Sicherheitsbestimmungen: 
§ Allgemeines 
§ Unfallverhütungsvorschriften 
§ Rettungsdienst 

  7.2 Wasserfahrzeuge (einschließlich Praxis) 
- Bau von behelfsmäßigen Wasserfahrzeugen 
- Fahrzeuge ohne Motorkraft 
- Fahrzeuge mit Motorkraft (Verhalten beim Mitfahren) 

  7.3 Bootsbedienung und Bootsführung ohne Motorkraft 
- Allgemeines 
- Ablegen, Anlegen und Wenden 
- Paddeln 
- Staken 
- Wriggen 
- Rudern 
- Steuern 
- Gieren 
- Treideln 
- Ziehen 
- Ankerwerfen und Ankerlichten 
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7. Lernerfolgskontrolle 
 

1. Es wird angeregt, dass durch den Jugendbetreuer/ die Jugendbetreurin oder 
den Ausbilder/ die Ausbilderin der Lernerfolg während der Ausbildung formlos 
und motivationsfördernd festgestellt wird. Dies kann auch in  Form von Übun-
gen und Wettkämpfen geschehen. 
Bei mangelndem Erfolg bei einzelnen Ausbildungszeiten ist dem Junghelfer 
und der Junghelferin die Möglichkeit zur Wiederholung zu geben, bis sich der 
Lernerfolg eingestellt hat. 

 
2. Die Zusammenarbeit mit anderen Hilfsorganisationen/Jugendgruppen in Form 

gemeinsamer Ausbildungen/Übungen und Vergleichswettkämpfen ist aus-
drücklich gewünscht. 
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